
 Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 

Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

 
Informationsblatt 

zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

(Art. 12 und 13 DSGVO) 

 
Verfahren: 
VMS Dr. Haller; VEMAGS 

Verarbeitungstätigkeit: 
Führen von Akten und Registern mit den zur Aufgabenerfüllung relevanten persönlichen Daten 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 

Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 

Olympiastraße 10 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

Telefon: 08821 751-1 

Fax: 08821 751-380 

E-Mail: poststelle@lra-gap.de 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 

Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 

Datenschutzbeauftragter 

Olympiastraße 10 

82467 Garmisch-Partenkirchen 

E-Mail: datenschutz@lra-gap.de 

 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 

Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 

 

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten erfolgt ausschließlich 

zweckgebunden für die Sachbearbeitung innerhalb unserer Behörde: 

Erteilen von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen oder Verkehrsrechtlichen 

Anordnungen auf Antrag oder von Amts wegen im Vollzug der Straßenverkehrsordnung 

(StVO) 

 

Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 

 

Art. 6 DSGVO im Vollzug der StVO insbesondere Erteilung von Erlaubnissen (§ 29) und 

Ausnahmegenehmigungen (§ 46); Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen (§ 45) i.V.m 

Art. 13, 37 Abs. 1 BayVwVfG 
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4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personen-

bezogenen Daten 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 

Bei Anträgen auf Verkehrsrechtliche Anordnung oder verkehrsrechtlicher Ausnahme- 

genehmigung aufgrund Art 13 Abs.2 BayVwVfG an den zuständigen 

Straßenbaulastträger und bei Bedarf an die zuständige Polizeiinspektion, 

Gemeindeverwaltung, ggf. weitere tangierte Stellen, soweit dies für die Bearbeitung 

des Antrags notwendig ist. 

Außerdem können Sie Ihre Anträge auf die Durchführung von Großraum-

/Schwertransporten auch über das Programm VEMAGS (Verfahrensmanagement für 

Großraum- und Schwertransporte) stellen. Bitte beachten Sie dann auch die dort 

hinterlegten Datenschutzhinweise. 

 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 

Es findet keine Übermittlung an Drittländer statt. 

 

6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien 
 

Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 

Ist eine Antragsbearbeitung abgeschlossen, werden die Unterlagen der/des 

Antragstellerin/Antragstellers archiviert und die Daten entsprechend den gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen zwei, fünf oder zehn Jahre aufbewahrt. 

Dies gilt nicht, sofern gesetzliche Bestimmungen einer Löschung entgegenstehen, die 

weitere Speicherung zum Zwecke der Beweisführung erforderlich ist oder Sie einer 

längeren Speicherung ausdrücklich zugestimmt haben. 

 

7. Betroffenenrechte 
 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18,20,21 

zu: 

 

 Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen 

die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 

 Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 

 Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

vorliegen. 

 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
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Wenn Sie in die Datenerhebung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und 

Kontaktdaten des Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 

haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.  

 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich 

aus: 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die weitere Sachbearbeitung 

im Rahmen der Antragstellung erforderlich und unerlässlich. Die Erhebung Ihrer Daten 

stützt sich auf Art. 6 DSGVO i.V.m. Art. 13, 37 Abs. 1 BayVwVfG. 

 

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet 

werden

 


